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Man kann vom Strafvollzug nicht verlangen, 
dass er die Probleme löst, welche andere sozi-
ale Institutionen (Familie, Schule) nicht haben 
lösen können. Mag der Resozialisierungsge-
danke durchaus sinnvoll sein, muss man auch 
der Tatsache Rechnung tragen, dass Menschen 
die Freiheit zugestanden werden muss, auf die 
ihnen auferlegte Strafe zu reagieren, und zwar 
auch, wenn ihre Reaktion den Intentionen des 
Gesetzgebers zuwiderläuft. 

Claudio Besozzi
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Restorative Justiz 

Restorative Justiz (RJ) – meistens wird der eng-
lische Originalbegriff restorative justice ver-
wendet – wird hierzulande namentlich als Wie-
dergutmachung und Mediation im Strafrecht 
thematisiert. RJ charakterisiert sich als Theorie 
und Praxis eines integrativen Umgangs mit Kri-
minalität: Einerseits durch ein integratives Ver-
fahren, das die Beteiligten (Geschädigte, Delin-
quenten und die mitbetroffene Gemeinschaft) 
verstärkt und aktiv in die Tataufarbeitung 
einbezieht; andererseits durch ein integrati-
ves Ergebnis, das eine möglichst weitgehende 
Wiederherstellung der Integrität der Beteilig-
ten anstrebt. Damit bietet RJ eine Alternative 
zum kriminalpolitisch vorherrschenden exklu-
dierenden Strafkonzept. Kriminalität wird in RJ 
weniger als Verletzung von Gesetzen und Staa-
ten, sondern vielmehr als Verletzung von Men-

schen und Beziehungen verstanden. Die (Wie-
der-)Herstellung von gesunden Beziehungen 
ist daher ein wichtiges Ziel der RJ. 

International wird RJ in einer Vielfalt von 
Erscheinungsformen diskutiert und praktiziert. 
Diese Vielfalt ist Ausdruck der unterschied-
lichen Traditionen und Denkmodelle, welche 
an der Entstehung und Entwicklung der (ca. 
in den 1970er Jahren einsetzenden) modernen 
RJ-Bewegung beteiligt waren. Zunächst ist RJ 
tief verwurzelt im kulturellen Erbe einer infor-
mellen Justiz, die insbesondere in den Kon-
fliktlösungspraktiken indigener Völker weiter 
besteht. Auch in spirituellen Traditionen der 
Weltreligionen finden sich die Grundmuster 
einer wiedergutmachenden, versöhnenden, 
heilenden Gerechtigkeit. Sodann stützt sich 
RJ auf kriminologische Ansätze und politische 
Bewegungen neueren Datums, namentlich die 
Viktimologie mit ihrer Feststellung der Ver-
nachlässigung von Opferbelangen in der her-
kömmlichen Strafjustiz, die kritische Krimino-
logie mit ihrer grundsätzlichen Hinterfragung 
staatlichen Strafens, bis hin zu abolitionisti-
schen Forderungen nach einer Überwindung 
der Gefängnisstrafe, sowie auch kommunita-
ristische Strömungen mit ihrem Anliegen der 
Rückbesinnung auf die Bedeutung und den 
Wert der Gemeinschaft.

Eine Vielfalt an Konzepten besteht auch 
bezüglich des Verhältnisses von RJ zum Kri-
minaljustizsystem, entsprechend der unter-
schiedlichen Bewertung von formeller und 
informeller Macht und (Sozial-)Kontrolle, von 
rechtsstaatlichen Verfahrensgarantien, und 
von der Rolle von ExpertInnen und Gemeinwe-
sens im Umgang mit Kriminalität (Delegation 
versus Partizipation). So findet sich einerseits 
die Sichtweise, RJ sei ein gegenüber dem her-
kömmlichen Strafkonzept genuin verschiede-
ner Ansatz und müsse daher möglichst ausser-
halb des Kriminaljustizsystems positioniert 
sein. Gemeinschaftsbasierte, von Freiwilligen 
getragene Programme sind Ausdruck eines der-
artigen Verständnisses. Demgegenüber steht 
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die Forderung, RJ soweit als möglich in das 
Kriminaljustizsystem einzubringen und dieses 
dadurch zu reformieren. So werden etwa dialo-
gische Begegnungen zwischen Beschuldigten 
und Geschädigten zum möglichen Verfahren-
sinstrument und die Wiedergutmachung des 
Schadens zur Sanktionsalternative für Strafver-
folgungsbehörden und Gerichte. Als Mittelweg 
zu den obengenannten Positionen findet sich 
RJ als Diversionsform am Rand des Kriminal-
justizsystems. So kann etwa die Strafbehörde 
einen Fall einer externen Mediationsstelle zur 
Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs 
zuweisen und bei Gelingen der Mediation das 
Strafverfahren einstellen.

Hierzulande steht das Verständnis von RJ 
als Diversionsform und als Instrument die 
Täter-Opfer-Mediation mit Fokus auf das 
individuelle Opfer und dessen Beziehung 
zur beschuldigten Person im Vordergrund. RJ 
umfasst jedoch weit mehr Instrumentarien als 
das Modell der Täter-Opfer-Mediation. Dar-
über hinausgehende, ein weiteres Netzwerk 
bzw. die Gemeinschaft integrierende Modelle – 
sogenannte circles und family group conferen
ces – werden hier jedoch erst in vereinzelten 
Projekten umgesetzt. Elemente der Wieder-
gutmachung finden dafür in sämtlichen Pha-
sen des formellen Strafverfahrens Berücksich-
tigung: Im Vor- bzw. Untersuchungsverfahren, 
im Gerichtsverfahren, wie auch im Rahmen des 
Strafvollzugs.

RJ im Sinne eines partizipatorischen, wie-
dergutmachungsorientierten Verfahrens-
modells ist in der Schweiz nach wie vor ein 
Randphänomen. Die Schweiz liegt bezüglich 
der gesetzlichen Verankerung auf Bundes-
ebene und der praktischen Umsetzung von 
RJ im Vergleich zu seinen deutschsprachigen 
Nachbarstaaten rund zwei Jahrzehnte zurück. 
Allerdings ist das Gesamtbild von RJ in der 
Schweiz wesentlich durch die föderalistische 
Vielfalt dieses Landes gekennzeichnet. Einige 
progressive Kantone – namentlich Zürich und 
Freiburg – haben RJ seit über einem Jahrzehnt 

mit Modellprojekten und institutionalisierten 
Programmen, mit detaillierten gesetzlichen 
Grundlagen und einer erfolgreichen Praxis der 
Mediation im Strafrecht verwirklicht. In ande-
ren Kantonen findet sich jedoch nichts der-
gleichen. 

Generell enthält das schweizerische Straf-
recht durchaus eine beträchtliche Anzahl 
(ergebnisorientierter) integrativer und repara-
tiver Elemente; deren Anwendung liegt aller-
dings primär in den Händen der Strafbehör-
den. Demgegenüber finden sich bloss wenige 
«vollwertige» (prozessorientierte) restorative 
Modelle, welche eine externe Fallbearbeitung 
implizieren würden. Der Umstand, dass das 
schweizerische Strafrecht relativ moderat und 
über weite Strecken integrativ ausgerichtet ist, 
kann der weiteren Etablierung von RJ hinder-
lich sein, da mit dem vorhandenen Instrumen-
tarium der Druck zur Nutzung bzw. die Attrak-
tivität von Alternativen verringert wird.

Im aktuellen kriminalpolitischen Klima, 
gekennzeichnet durch die Popularität 
rechts-konservativer, retributiv-straforientier-
ter Ansätze, hat die gesetzliche Verankerung 
und praktische Anwendung integrativer, wie-
dergutmachungsorientierter Ansätze einen 
schweren Stand. Die weitere Verbreitung von 
RJ dürfte somit weiterhin über einzelne pro-
gressive regionale Programme, pionierhafte 
Initiativen und engagierte Individuen erfolgen. 
Die daraus resultierende örtlich unterschied-
liche Verfügbarkeit von RJ ist allerdings unter 
dem Aspekt der Rechtsgleichheit bzw. des 
rechtsgleichen Zugangs problematisch.

Grundsätzlich kritisch zu hinterfragen ist 
der im Adjektiv «restorativ» bzw. «wiedergut-
machend» enthaltene Vergangenheitsbezug. 
Ein solcher ist insofern problematisch, als es 
für die Betroffenen in vielen Fällen notwendig 
oder wünschenswert ist, statt der Wiederher-
stellung eines vormaligen Zustandes die Schaf-
fung einer neuen Realität anzustreben. Gerade 
bei schweren Straftaten ist die Idee der Wie-
dergutmachung sodann oft unzureichend oder 
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gar vermessen; eher geht es dort für Betroffene 
soweit möglich um die Schaffung der Basis 
für einen Neuanfang. RJ hat demnach nicht 
nur «Restauration», sondern möglichst auch 
«Transformation» anzustreben. Diesbezüg-
lich verorten manche RJ-Ansätze ein grosses 
Potenzial auch auf über-individueller, gemein-
schaftlicher Ebene: Kriminalität wird hier als 
Ausdruck eines Bedarfs nach sozialem Wandel 
verstanden, weshalb deren Aufarbeitung nicht 
in blosser Symptombekämpfung und der Wie-
derherstellung vorbestehender dysfunktionaler 
Verhältnisse bestehen, sondern als Anstoss zur 
Neugestaltung von Gemeinschaften genutzt 
werden soll. Verstärkt findet sich dieses trans-
formative Potenzial in RJ-Ansätzen, welche 
einen erweiterten Einbezug des Gemeinwesens 
befürworten (mit conferences- und circles-Ver-
fahren). Für die künftige weitere Entwicklung 
von RJ können derartige integrative Modelle 
wegweisend sein.

Claudio Domenig

Literaturhinweise
Domenig, C. (2008). Restorative Justice und integra

tive Symbolik: Möglichkeiten eines integrativen 
Umgangs mit Kriminalität und die Bedeutung 
von Symbolik in dessen Umsetzung. Bern: 
Haupt.

Perrier, C. (2009). La médiation en droit pénal suisse: 
étude de la législation suisse relative à la média
tion pénale à la lumière des droits français, alle
mand et belge. Bâle: Helbing Lichtenhahn.

Zehr, H. (1990). Changing lenses: a new focus for 
crime and justice. Scottdale: Herald Press.

Risikoberechnung und 
 Versicherungsmathematik

Formalisierte Verfahren zur Risikoberechnung 
spielen in vielen Bereichen des Sozialwesens 
eine wichtige Rolle, etwa zur Steuerung, Kon-
trolle und Planung der Sozialversicherungen. 
Einrichtungen der Sozialen Sicherheit sind 

meist hochkomplexe kollektive Entschädi-
gungssysteme, deren Finanzhaushalt oft von 
langfristigen Faktoren wie der wirtschaftli-
chen, demografischen oder gesundheitlichen 
Entwicklung abhängen. Weil der Staat im Sozi-
alwesen regulative oder finanzielle Verantwor-
tung trägt, geht die Macht von Risikokalkülen 
häufig von staatlichen oder öffentlich-rechtli-
chen Akteuren aus. Dabei sind Expertenwissen 
und politische Positionen vielschichtig inei-
nander verwoben. Wissenschaftliche Kalküle 
gelten als objektive Aussagen und engen den 
politischen Handlungsspielraum ein. Zugleich 
verweisen unterschiedliche politische Lager 
auf differierende Expertenmeinungen, um 
ihrer eigenen Position eine höhere Legitimität 
zu verschaffen. 

Statistische und mathematische Risikobe-
rechnungen finden insbesondere in der Alters-
vorsorge (AHV und Berufliche Vorsorge), der 
Unfallversicherung und der Invalidenversiche-
rung, zunehmend auch in der Krankenversiche-
rung Verwendung. Sie dienen zur Kalkulation 
der versicherten Risiken, der Prämien, Reser-
ven und Ausgaben, häufig auch für langfristige 
Prognosen. Zum Einsatz kommen unterschied-
liche Disziplinen, etwa die Versicherungsma-
thematik, die Versicherungsökonomie, die 
Demografie oder die Epidemiologie. 

Der Aufstieg statistischer und mathema-
tischer Risikoberechnungen geht in die Mitte 
des 19. Jh. zurück. Mit der Entwicklung der 
mathematischen Statistik – der Vorläuferin 
der Versicherungsmathematik – wurden sol-
che Kalküle seit den 1860er Jahren zunächst in 
der kommerziellen Lebensversicherung, später 
in den Sozialversicherungen genutzt. In der 
Zwischenkriegszeit kreisten die Debatten um 
die Kalkulation des Arbeitslosenrisikos, der 
Finanzierungssysteme (Umlage- vs. Kapitalde-
ckungsverfahren) sowie des Inflationsrisikos. 
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kam 
das Problem der Rentenindexierung sowie der 
langfristigen Planung und Sicherung der Sozi-
alstaatsausgaben, insbesondere seit den 1970er 


